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Liebe Mitglieder der Kirchgemeinde 
 
Die Kirchenpflege lädt alle stimmberechtigten Mitglieder unserer 
Kirchgemeinde herzlich zur Kirchgemeindeversammlung ein. 
 
Die Unterlagen zu den einzelnen Sachgeschäften – inkl. Budget und 
Protokoll - liegen während 14 Tagen vor der Versammlung im Sekretariat 
zur Einsichtnahme auf (Öffnungszeiten jeweils vormittags von 08.30 - 
11.30 Uhr). Zudem können diese teilweise auf unserer Homepage 
(www.kirche-lenzburg.ch) heruntergeladen oder im Sekretariat in Papier-
form bestellt bzw. abgeholt werden. 
 
Im Anschluss an die Kirchgemeindeversammlung wird Ihnen ein Imbiss 
offeriert.  
 
Für die Kirchenpflege 
Johannes Burger, Präsident 
 
 
 
 

Traktandenliste 
 
1. Begrüssung 
 

2. Wahl der Stimmenzähler 
 

3. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 02. Juni 2025 
 

4. Budget der Kirchgemeinde für das Jahr 2026 
 

5. Festlegung/Bestätigung Anzahl Sitze der ehrenamtlichen Mitglieder  
 in der Kirchenpflege 

 

6. Genehmigung Stellenplan der ordinierten Dienste 
 

7. Neue Konzeption Areal Kirchgemeindehaus Lenzburg 
 

8. Verschiedenes 
 
  

http://www.kirche-lenzburg.ch/


 
 

Traktandum 3 
Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 02. Juni 
2025 
 
 

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 02. Juni 2025 kann 
auf dem Sekretariat bezogen oder auf der Homepage der Kirchgemeinde 
eingesehen werden.  
 
Auf der Homepage der Kirchgemeinde darf auf Weisung der Landes-
kirche nur noch die Version ohne Namensnennungen publiziert werden. 
 
 
 

Antrag 
 

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 02. Juni 2025 sei 
zu genehmigen. 
 

  



 
 

Traktandum 4 
Budget der Kirchgemeinde für das Jahr 2026 
 

 
 
 Laufende Rechnung  Budget Budget Rechnung 

 
  2026 2025 2024 

 Steuerfuss  17% 17% 17% 

 
  

  
 

  
 

  
 

397 Steuerertrag      1’616’600.00    1’744’900.00     1’787’335.80  

            

390 Personalaufwand Behörden, Verwaltung 1      -225’300.00      -237’300.00       -213’745.90  

391 Personalaufwand Gottesdienst, Veranstaltungen        -82’600.00         -82’600.00          -67’388.55  

392 Personalaufwand Seelsorge, Diakonie 2      -515’900.00      -550’400.00       -522’583.95  

393 Personalaufwand Jugendarbeit, Katechetik 3        -54’200.00         -60’400.00          -79’228.50  

394 Personalaufwand Liegenschaften, Infrastruktur 4      -179’000.00      -172’600.00       -176’388.80  

  Total Personalaufwand    -1’057’000.00   -1’103’300.00    -1’059’335.70  

            

390 Sachaufwand Behörden, Verwaltung    -103’000.00   -125’000.00   -106’988.30  

391 Sachaufwand Gottesdienst, Veranstaltungen          -49’500.00         -54’700.00          -36’895.31  

392 Sachaufwand Seelsorge, Diakonie          -44’800.00         -48’900.00          -32’539.85  

393 Sachaufwand Jugendarbeit, Katechetik          -53’300.00         -71’800.00          -44’190.31  

394 Sachaufwand Liegenschaften, Infrastruktur 5      -157’300.00      -242’600.00       -118’595.50  

  Total Sachaufwand        -407’900.00      -543’000.00       -339’209.27  

            

395 Beiträge, Zuwendungen          -17’000.00         -18’000.00          -26’119.70  

396 Vermögens- und Schuldenverwaltung 6              -700.00            3’300.00             9’649.38  

396 Abschreibungen                          -                           -                            -    

397 Zentralkassenbeitrag        -241’600.00      -239’500.00       -260’370.30  

398 Rückstellungen                          -                           -         -111’950.21  

399 Abschluss (+ Gewinn / - Verlust)        -107’600.00      -155’600.00                          -    

 
 

Das Budget 2026 der reformierten Kirchgemeinde Lenzburg 
Hendschiken Othmarsingen basiert auf einem Steuerfuss von 17 % und 
weist einen Verlust von CHF 107'600 aus.  
 
1 Personalwechsel im Sekretariat, die neue Stelleninhaberin ist ab 

2026 zu 30 % angestellt. 
 
2 Personalwechsel im Pfarramt, im 2. Halbjahr 2026 ist eine Reduktion 

im Pfarrteam um 30 % vorgesehen. 
 

3 Weniger Katechetik Stunden als im Jahr 2025. 
 



 
 

4 Neubesetzung der Sigristenstelle Othmarsingen, mehr Arbeits-
stunden infolge vermehrter Raumvermietung. 

 

5 Stadtkirche Lenzburg: Verbesserung Glockentechnik  
 Kirche Othmarsingen: Verbesserung der Akustik für Personen mit 

 Hörgerät 
 
6 2026 kann nicht mehr mit einem Ertrag aus dem Vermögen 

gerechnet werden.  
 
Das detaillierte Budget mit sämtlichen Konten kann im Sekretariat 
bezogen werden. 
 

 
 

Antrag 
 

Das Budget der Reformierten Kirchgemeinde Lenzburg Hendschiken 
Othmarsingen für das Jahr 2026 sei zu genehmigen und der Steuer-
fuss sei auf 17 % festzusetzen. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Traktandum 5 
Festlegung/Bestätigung Anzahl Sitze der ehrenamtlichen 
Mitglieder in der Kirchenpflege 
 

Die Sitzzahl der ehrenamtlichen Mitglieder der Kirchenpflege ist 
inklusive Präsidium bisher bei 9 festgelegt. 
 
Es hat sich gezeigt, dass diese hohe Anzahl von ehrenamtlichen 
Mitgliedern kaum mehr erreicht werden kann. Es ist daher sinnvoll, in 
Hinsicht auf die neue Amtsperiode, eine Anpassung vorzunehmen.  
 
Deshalb schlägt die Kirchenpflege vor, die Anzahl von 9 auf 7 
ehrenamtliche Mitglieder zu senken. 
 

 
 

Antrag 
 

Die Sitzzahl der ehrenamtlichen Mitglieder der Kirchenpflege sei 
inklusive Präsidium von 9 auf 7 zu reduzieren.  
 

 
 
 
 
  



 
 

Traktandum 6 
Genehmigung Stellenplan der ordinierten Dienste 
 
 
Aus aktuellem Anlass muss eine Anpassung des Stellenplanes im 
Bereich des Pfarrkonventes erfolgen. Dazu das Folgende: 
 
 

Ausgangslage 

 
Als Verwaltungsorgan der Kirchgemeinde ist es im Bestreben der 
Kirchenpflege für die Kirchgemeinde, auch in personeller Hinsicht jeweils 
eine optimale Ausgangslage zu schaffen, welche an die aktuellen 
Bedürfnisse angepasst ist. So muss sie auch reagieren können, wenn 
durch eine Pensionierung eine neue Ausgangslage entsteht und 
wiederum die beste Lösung anstreben. 
 
Mit der Pensionierung von Susanne Ziegler als Pfarrerin per 30. Juni 
2026 ist eine Aktualisierung des Stellenplanes des Pfarrkonvents im 
Hinblick auf die neue Amtsperiode per 01. Januar 2027 notwendig. Einer 
für die Kirchenpflege glücklichen Fügung ist es zu verdanken, dass 
unsere derzeitige Vikarin Marie-Madeleine Minder im kommenden Jahr 
ihr Ausbildung als Pfarrerin abschliessen wird und eine Stelle mit einem 
Pensum von 60 % anstrebt. Die Kirchenpflege wird sie anlässlich der 
Sommergemeinde 2026 mit ebendiesem Pensum zur Wahl vorschlagen. 
 
Die neue Organisation «2 + 2» im Pfarrkonvent (2 Pfarrpersonen und 2 
Personen für die Sozialdiakonie) hat sich im Sinne eines Teams sehr gut 
etabliert. Das mit dem Zugang von Karin Rätzer seit dem 01. Mai 2024 
erhöhte Pensum wurde intensiv genutzt und hat insbesondere im Bereich 
Jugendarbeit eine sehr gute Basis für die Zukunft geschaffen. Auf Grund 
der eingetrübten finanziellen Aussichten der Kirchgemeinde wird in 
Absprache mit dem heutigen und künftigen Team Pfarrkonvent eine 
Reduktion des gesamten Pensums für Ordinierte gültig per 01. Januar 
2027 vorgeschlagen. 
 
 
 
 



 
 

Stellenplan Pfarrkonvent (Ordinierte) 
(Stellenplan seit 01. Mai 2024) 
 
Mit der neuen Organisation «2 + 2» im Pfarrkonvent (2 Pfarrpersonen, 2 
Personen für die Sozialdiakonie): 
 

• 200 Stellenprozente für das Pfarramt bzw. - 70% 

• 120 Stellenprozente für Sozialdiakonie bzw. + 90% 
 
 
Stellenplan Pfarrkonvent (Ordinierte) 
(Stellenplan ab 01. Januar 2027) 
 
Neu wird ein Stellenpensum von 290 % mit folgender Zusammensetzung 
beantragt: 
 

• 160 Stellenprozente für das Pfarramt bzw. - 40% 

• 130 Stellenprozente für Sozialdiakonie bzw. + 10% 
 
 
 

Antrag 
 

Die Anpassung des Stellenplans für Ordinierte auf gesamthaft 290 % 
sei mit Wirkung ab 01. Januar 2027 zu genehmigen. 
 

 
 
 

  



 
 

Traktandum 7 
Neue Konzeption Areal Kirchgemeindehaus Lenzburg 

 
 
Die Konzeption einer neuen Nutzung des Areals Kirchgemeindehaus in 
Lenzburg ist Teil der Immobilienstrategie der Kirchenpflege. Diese 
Strategie wurde anlässlich der Versammlung am 08. November 2021 als 
Grundlage für die Renovation / Umgestaltung des Alten Pfarrhauses 
letztmals vorgestellt. Sie ist auf Langfristigkeit und schrittweise Um-
setzung angelegt und wurde in mehreren Retraiten bestätigt. Nach dem 
Zusammenschluss der beiden Kirchgemeinden sind auch die Liegen-
schaften in Othmarsingen in die Strategie integriert worden. Im Wesent-
lichen ist dazu das Folgende festzuhalten: 
 
In Hendschiken wurden mit dem Bau des Kirchenzentrums im Jahr 1982 
die Bedürfnisse hinsichtlich der guten Lage und der Zweckbestimmung 
optimal abgedeckt. Gespräche zwecks gegenseitiger Abstimmung mit 
der Einwohnergemeinde finden bei Bedarf laufend statt. 
 
In Othmarsingen sind derzeit ebenfalls keine Anpassungen vorgesehen. 
Eine angemessene Entwicklung des sogenannten Kirchenbezirks, wo 
die Kirchgemeinde mehrere Liegenschaften nah beieinander hat, wird 
künftig zu prüfen sein. 
 
In Lenzburg hingegen stellt sich die Situation etwas anders dar. In den 
Jahren 2016/2017 wurde die Stadtkirche teilrenoviert und mit einer 
modernen Gebäudetechnik versehen. In den Jahren 2022/2023 fand der 
Umbau bzw. die Renovation des Alten Pfarrhauses mit dem Anschluss 
an die Gebäudetechnik der Stadtkirche statt. Damit konnte die Ver-
waltung der Kirchgemeinde neu neben die Stadtkirche positioniert 
werden. Zusätzlich besteht nun an diesem Standort ein Raum für Ver-
anstaltungen bis 45 Personen. 
 
Damit wurde die Voraussetzung geschaffen, die Nutzung des Kirch-
gemeindehausareals Lenzburg neu zu gestalten. Dabei sind vor allem 
die folgenden wesentlichen Faktoren zu beachten: 
 
• Das 1970 erbaute Kirchgemeindehaus ist in einem stark renovations-

 bedürftigen Zustand. Die Technik ist völlig veraltet und energetisch 



 
 

müssten im und am stark verwinkelten Gebäude komplizierte 
Sanierungsarbeiten vorgenommen werden. Kosten also, die die 
Gemeinde auf Jahre belasten würden, wenn sie denn überhaupt 
tragbar wären. 

 
• Die derzeitige Nutzung des Kirchgemeindehauses liegt zu einem 

grossen Teil bei externen Organisationen, die bei Weitem keine 
kostendeckende Nutzungseinnahmen einbringen. Das bedeutet, dass 
der eigene Bedarf unserer Kirchgemeinde für dieses grosse Raum-
volumen nicht mehr besteht und die hohen Kosten für Instandhaltung 
und Personal in Hinsicht auf die schwindenden finanziellen Möglich-
keiten für die Zukunft nicht mehr rechtfertigt. 

 
• Das Grundstück liegt in der Zone für öffentliche Bauten. Dies be-

deutet, dass die Nutzung starken Beschränkungen unterliegt.  
 
Nach zahlreichen und intensiven Gesprächen mit interessierten 
Organisationen, die entweder aus finanziellen oder sachlichen Gründen 
keine sinnvollen Lösungen zu Tage brachten, kann die Kirchenpflege der 
Kirchgemeindeversammlung nun eine Lösung präsentieren, die für die 
Kirchgemeinde eine einmalige Chance darstellt: 
 
Die Stiftung Orte zum Leben OZL ist an uns herangetreten, da sie auf 
dem Standort des jetzigen Kirchgemeindehauses ein Gebäude mit 
Wohneinheiten für ihre Klientinnen und Klienten errichten möchte. Sie 
hat uns den Vorschlag unterbreitet, hierfür eine Baurechtslösung in 
Betracht zu ziehen. 
 
Für die Kirchgemeinde liegen die Vorteile einer solchen Lösung auf der 
Hand: 
 
• Mit der OZL wäre eine Partnerin gefunden, die ebenfalls im sozialen 

Bereich einen wesentlichen Schwerpunkt hat. 
 
• Die Kirchgemeinde bleibt Eigentümerin des Areals Kirchgemeinde-

hauses inklusive des zugehörigen Pfarrhauses, welches nicht 
verändert wird. Der Standort im Westen der Stadt wird also nicht 
aufgegeben. 

 



 
 

• Die Kirchgemeinde erhält einen Baurechtszins für die teilweise 
Nutzung des Areals. Zudem fallen die Kosten für Unterhalt und 
personelle Betreuung des Kirchgemeindehauses weg. 

 
Die Kirchenpflege ist sich natürlich bewusst, dass der Wegfall des Kirch-
gemeindehauses in Lenzburg einen Einschnitt für die Kirchgemeinde 
darstellt. Sie erachtet jedoch den Wegfall dieser räumlichen Kapazitäten 
als verkraftbar und lösbar durch die zahlreichen anderen räumlichen 
Möglichkeiten, die innerhalb des Kirchgemeindegebietes intern und 
extern vorhanden sind. Sie ist zudem überzeugt, dass sie damit 
verantwortungsbewusst und zukunftsgerichtet auf die beschleunigte 
Entwicklung des Mitgliederschwundes und die damit verbundenen 
finanziellen Einbussen reagiert.   
 
Die Kirchenpflege wird anlässlich der Versammlung vom 10. November 
2025 weitere Informationen zu diesem Sachgeschäft präsentieren und 
den Antrag stellen, dass ein Baurechtsvertrag mit der Stiftung Orte zum 
Leben ausgehandelt werden darf.  
 
Über einen definitiven Entscheid über die Vergabe des Teilgrundstückes 
Areal Kirchgemeindehaus Lenzburg im Baurecht würde die Kirch-
gemeindeversammlung jedoch erst anlässlich der Sommergemeinde 
vom 01. Juni 2026 abstimmen. 
 
Zwecks Erarbeitung der Grundlagen für ein Baurecht sind Kosten für die 
Inanspruchnahme folgender Dienstleister bzw. Dienstleistungen zu 
erwarten: Notariat, Gutachten Berechnung Baurechtszins sowie allfällige 
zusätzliche Beratungsleistungen. Es wird zu diesem Zweck ein Kredit in 
der Höhe von CHF 20'000.-- beantragt. 
 
 

Anträge 
 

1. Der Kirchenpflege sei die Kompetenz zu erteilen, mit der Stiftung 
Orte zum Leben OZL einen Baurechtsvertrag über einen Teil des 
Areals des Kirchgemeindehauses Lenzburg auszuhandeln.  
 

2. Zu diesem Zweck sei ein Kredit in der Höhe von CHF 20'000.— 
 zu gewähren. 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


